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Notverordnung 

V vom 20. März 2020 über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosen-
versicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) 
(COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung, SR 837.033) 
 
 

AVIV 

Art. 46 Abs. 4–5 
4 Aufgehoben179/181/182 

Aufgehoben vom 21. März bis 31. Dezember 2020. 

5 Aufgehoben179/181/182 

Aufgehoben vom 21. März bis 31. Dezember 2020. 

Art. 50 Abs. 2  
2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode eine Karenz-
zeit von einem Tag abgezogen.178 

In Kraft vom 13. März bis 20. März 2020. 

2 Aufgehoben179 

Aufgehoben vom 21. März bis 31. August 2020. 

2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode eine Karenz-
zeit von einem Tag abgezogen.181 

Art. 57 
Aufgehoben180 

Aufgehoben vom 9. April bis 31. August 2020. 

Art. 57a Abs. 1  
Aufgehoben180 

Aufgehoben vom 9. April bis 31. August 2020. 

Art. 57b181 Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung 
Die Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung wird um sechs Abrechnungsperioden 
verlängert. 

In Kraft vom 1. September 2020 bis 31. Dezember 2021. 

Art. 63180/182 Anrechnung von Einkommen aus Zwischenbeschäftigung  
Das Einkommen aus Zwischenbeschäftigung wird bei der Berechnung des Ver-
dienstausfalls nicht angerechnet. 

In Kraft vom 9. April bis 31. Dezember 2020. 

 
 
 


